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Höchstspannungsleitung Röhrsdorf — Weida — Remptendorf (Vorhaben 14),  
Abschnitt West (Weida — Remptendorf) 

Planfeststellung: Anhörungsverfahren gemäß § 22 Abs. 3 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) und  
§ 18 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Schleiz  
Stadtverwaltung Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz  
(Mo, Di, Do, Fr jeweils 7-12; Di 13-18; Do 13-15:30)  
(barrierefreier Zugang möglich)  

Weida
Stadtverwaltung Weida, Markt 1, 07570 Weida  
(nach Terminvereinbarung, Di und Do jeweils 8-15; Termine per Tel. 
036603/54201 oder 036603/54251) (nicht barrierefrei)

Remptendorf
Gemeinde Remptendorf, Bahnhofstraße 17, 07368 Remptendorf  
(Di, Do jeweils 9-12; Di 13-18; Do 13-16; Fr 9-11) (nicht barrierefrei) 

Harth-Pöllnitz
Gemeindeverwaltung Harth-Pöllnitz, Am Porstendorfer Weg 1, 
07570 Harth-Pöllnitz (Mo, Di jeweils 9-11:30; Mo 13-16; Di 13-18;  
Fr 7:30-11:30) (nicht barrierefrei)

Auslegungsstellen 
Bitte beachten Sie, dass eine kurzfristige Anpassung der Öffnungszeiten aufgrund der jeweiligen Corona-Pandemielage durch die  
Gemeinden möglich ist. 

Die Parallelführung soll dann nordöstlich des Seebachtals von der 
östlichen auf die westliche Seite der 110-kV-Freileitung wechseln, um 
im Weiteren die Ortschaft Grochwitz nordwestlich zu passieren.  Bei 
Niederpöllnitz soll das Gebiet des Grauwacketagebaus Rohna west-
lich umgangen und anschließend der Pöllnitzbach gequert werden. 
Anschließend soll die Neubauleitung in östlicher Parallelführung zur 
380-kV-Bestandsleitung in Richtung Süden verlaufen. Nördlich von 
Pfersdorf soll die Neubauleitung auf die Westseite der Bestandsleitung 
wechseln und damit die Orte Pfersdorf, Wiebelsdorf und Wöhlsdorf 
umgehen. Das Aumatal soll dann im Südwesten von Wiebelsdorf über-
spannt werden. 

Nach Querung von zwei 110-kV-Leitungen soll die Leitung dann in 
Richtung Westen schwenken und bis zum UW Auma verlaufen. Von 
dort soll die Leitung in enger Parallelführung mit der 110-kV-Leitung 
Remptendorf — Schleiz — Auma wieder in südliche Richtung verlaufen. 
Nordwestlich von Zickra wird die 110-kV-Freileitung wieder gekreuzt, 
um anschließend in westlicher Parallelführung zu dieser zu verlaufen.  
 
Die südwestliche Richtung soll die 380-kV-Neubauleitung zunächst 
beibehalten und das bewaldete Tal des Mödelitschbaches kreuzen. Der 
110-kV-Freileitung westlich weiter folgend soll Triemsdorf südlich pas-
siert werden und nordwestlich von Pörmitz randlich das LSG „Plothe-
ner Teichgebiet“ durchlaufen werden. Ebenfalls soll in diesem Bereich 
der Naturpark „Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale“ und das 
EU-Vogelschutzgebiet „Plothener Teiche“ randlich durchlaufen werden.   
 
Weiter der 110-kV-Leitung folgend soll anschließend die BAB A9 
gequert werden. Nördlich von Möschlitz soll die Neubauleitung stärker 
nach Westen weiter in Parallelführung zur 110-kV-Leitung verlaufen. 
Von hier an, bis hinter den Burgkwald soll die Neubauleitung das LSG 
„Obere Saale“ und bis zum UW Remptendorf erneut den Naturpark 
„Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale“ queren. Nach erneuter Rich-
tungsänderung nach Südwesten soll das Saaletal überspannt und der 
Burgkwald durchquert werden. Schließlich soll die Neubauleitung aus 
Osten kommend in das UW Remptendorf eingebunden werden. 

Auma-Weidatal
Stadt Auma – Weidatal, Marktberg 9, 07955 Auma-Weidatal  
(nach Terminvereinbarung, Mo-Do jeweils 9-12; Mo 13-15; Di 13-16; 
Do 13-18; Fr 9-11; Termine per Tel. 036626/6460 oder per Mail 
info@auma-weidatal) (nicht barrierefrei)  

Zeulenroda-Triebes
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Tourismuszentrum,  
Bleichenweg 1, 07937 Zeulenroda-Triebes (Mo-Fr jeweils 10-15)  
(barrierefreier Zugang möglich)  

Oettersdorf  
Verwaltungsgemeinschaft „Seenplatte“, Schleizer Straße 17,  
07907 Oettersdorf (Di, Do, Fr jeweils 9-12; Di 13-18, Do 13-16)  
(nicht barrierefrei) 

Einwendungen
Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden 
sowie Vereinigungen kann sich vom Beginn der Auslegung am 
27.09.2021 bis zum 26.11.2021 äußern. 

Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind gemäß § 21 Abs. 4 UVPG für das 
Verfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlos-
sen. Die Äußerungsfrist gilt gemäß § 21 Abs. 5 UVPG auch für solche 
Einwendungen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des 
Vorhabens beziehen. 

Die Einwendungen sind über einen der folgenden Wege an  
die Bundesnetzagentur zu richten:

• elektronisch vorzugsweise per Onlineformular  
(Link unter www.netzausbau.de/vorhaben14-w)
• schriftlich an die Bundesnetzagentur, Referat 803, Postfach 8001,  
 53105 Bonn (Betreff: Vorhaben 14, Abschnitt West).
• zur Niederschrift bei einer auslegenden Stelle.

Weitere Details hierzu finden Sie unter  
www.netzausbau.de/kontakt.

Einwendungen müssen Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift 
leserlich enthalten. Schriftliche Einwendungen müssen darüber hin-
aus unterschrieben sein. Sie erhalten keine Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen werden in Kopie an den Vorhabenträger weiter- 
gegeben. Sie können in Kopie auch an Träger öffentlicher Belange 
weitergegeben werden, sofern deren Aufgabenbereich berührt ist. 
Sowohl Vorhabenträger als auch Träger öffentlicher Belange sind zur 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet 
und dürfen Ihre Einwendung ausschließlich im Rahmen des Verfahrens 
verwenden. Falls Ihr Name und Ihre Anschrift dennoch unkenntlich 
gemacht werden sollen, weisen Sie in Ihrer Einwendung bitte darauf 
hin. Ihr Name und Ihre Anschrift werden auf Ihr Verlangen hin un-
kenntlich gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung 
des Verfahrens nicht erforderlich sind.

Erörterung und Entscheidung
Soweit ein Erörterungstermin gemäß § 22 Abs. 6 i.V.m. § 10 NABEG 
stattfindet, werden Einwendende über diesen schriftlich benachrichtigt. 
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Bei Ausbleiben 
eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Nach der Erörterung stellt die Bundesnetzagentur gemäß  
§ 24 NABEG den Plan fest.

Entscheidungserhebliche Unterlagen über die Umweltauswirkungen 
des Vorhabens

Der Vorhabenträger hat unter anderem die entscheidungserheblichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens vorgelegt, 
die Bestandteil der nachfolgend aufgeführten Auslegungsunterlagen sind: 
•  Erläuterungsbericht (Unterlage 1), enthält u. a. Anträge auf Aus-

nahmen und Befreiungen, eine Baugrundvoruntersuchung und 
Beeinflussungs-Vorprüfungen 

•  Übersichtspläne (Unterlage 2) 
•  Technische Pläne und Listen (Unterlage 3), enthält u. a. Lagepläne, 

Trassenpläne (Höhenpläne), Mastliste, Kreuzungs- und Bauwerks-
verzeichnis 

•  Rechtserwerb (Unterlage 4), enthält u. a. ein Rechtserwerbsver-
zeichnis, Rechtserwerbspläne und Wegenutzungspläne 

•  Untersuchungen zum Immissionsschutz (elektrische und magne- 
tische Felder / baubedingter Schall) (Unterlage 5)

•  UVP-Bericht (Unterlage 6), enthält u. a. einen Textteil, eine allgemein-
verständliche nichttechnische Zusammenfassung, Bestandspläne und 
Pläne zum Konfliktpotenzial und zu Umweltauswirkungen 

•  Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 7), enthält u. a. 
einen Textteil, Bestands- und Konfliktpläne, Maßnahmenlagepläne 
und Maßnahmenblätter

•  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Unterlage 8)
•  Natura-2000-Verträglichkeitsuntersuchungen für FFH-Gebiete 

und Vogelschutzgebiete (Unterlage 9)
•  Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 10)
•  Antragsunterlagen für wasserrechtliche Erlaubnisse (Unterlage 11)
•  Forstrechtliche Unterlage (Unterlage 12)
•  Kartierberichte zu Biotop- und Lebensraumtypen, zur Avifauna, zu 

Fledermäusen, zu Bilchen, zur Wildkatze, zu Amphibien und Rep-
tilien und zu sonstigen Artengruppen sowie eine Untersuchung 
gewässergebundener Arten und eine Untersuchung geschützter 
und gefährdeter Pflanzenarten gemäß BArtSchV und Rote Liste 
Thüringen

Der Präsident

Der Vorhabenträger, die 50Hertz Transmission GmbH, hat bei der 
Bundesnetzagentur einen Antrag auf Planfeststellung für das Vor- 
haben 14 des Bundesbedarfsplangesetzes (Röhrsdorf — Weida —  
Remptendorf), Abschnitt West (Weida — Remptendorf) gestellt. Die 
Bundesnetzagentur ist sowohl für das Verfahren als auch für die 
Entscheidung über die Planfeststellung zuständig. 

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch-
zuführen. Es gilt dabei das Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 
(BGBl. I S.540). Durch die Offenlage des Plans erfolgt gleichzeitig die 
Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorha-
bens nach § 18 Absatz 1 UVPG.

Gemäß § 21 NABEG hat der Vorhabenträger den auf Grundlage der 
Ergebnisse der Antragskonferenz bearbeiteten Plan eingereicht. Der 
Plan besteht aus den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorha-
ben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke 
und Anlagen erkennen lassen. Diese Unterlagen wurden für vollständig 
erklärt. Sie können diese vom 27.09.2021 bis zum 26.10.2021 in den 
unten genannten Auslegungsstellen einsehen. 
Die Unterlagen sowie weitere Informationen zum Vorhaben finden Sie 
auch im Internet unter www.netzausbau.de/vorhaben14-w.

Trassenverlauf 
Das Vorhaben 14 soll die bereits vorhandene 380-kV-Freileitung zwi-
schen Röhrsdorf (Sachsen), Weida und Remptendorf (beides Thüringen) 
durch eine neue Leitung mit gleicher Spannung ersetzen. 
Im ca. 43 km langen Abschnitt West soll die neue Leitung an der 
nördlichen Erweiterungsfläche des Umspannwerks Weida beginnen. 
Anschließend soll sie in westlicher Richtung realisiert werden. Zunächst 
sollen zwei 110-kV-Freileitungen überspannt werden, bis die neue 
Leitung östlich von Burkersdorf in südwestliche Richtung schwenkt. 
Anschließend sollen zwei weitere 110-kV-Freileitungen gequert wer-
den, wobei die Neubauleitung mit der Leitung Remptendorf — Auma —  
Weida parallel weitergeführt werden soll.  


